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. Silßwasser, toxische Chemikalien und gefllhrliche AbflUle 
verabschiedet bat, da diese konkrete Schritte auf dem Weg zur 
Umsetvmg der sektoralen MaBnahmenbflndel der Agenda 21 
darstellen; 

10. regt an, daß an den Tagungen der Kommission fIIr 
bestandfähige Entwicklung auch weiterhin Minister teilneh
men, so auch die fIIr Entwicklung, Planung, Finanzen und 
Handel zuständigen Minister an den Kommissionstagungen 
auf hoher Ebene; 

11. fordert die Kommission fIIr bestandfllhige Entwick
lung at4. im Binklang mit Kapitel 38 der Agenda 21 enge und 
k1are Beziehungen zu anderen zustJlndigen intemationalen 
Organisationen und Stellen, beispielsweise den Konferenzen 
der Vertragsstaaten des Rahmenübereinkommens der Ver
einten Nationen über K1imallnderungen67, des Übereinkom
mens über die biologische VIelfalt'" und des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen zur Bekllmpfung der WOstenbildung 
in den von Dürre oder WOstenbildung schwer betroffenen 
Ländern, insbesondere in Afrika'" und der G10halen Um
weltfazilitlit, aufzubauen, damit sie die Umsetzung der Agen
da 21 und der anderen BeschlOsse der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung wirksamer über
wachen kann; 

12. fordert die internationale Gemeinschaft, insbesondere 
die Geberliinder, 1UlChdrUckllch at4. alles zu tun, um die 
Finanzierungskapazität der internationalen Finanzinstitntionen, 
Regionalbanken und anderen internationalen Organisationen 
weiter zu stlIrken, und betont, daß diese sich wirksam und 
nachweislich stlIrker bemühen mOssen, Mittel fIIr die Umset
zung der Agenda 21 bereitzustellen; 

13. empfiehlt den Mitgliedern der internationalen F'manz
institutionen, im Rahmen ihrer jeweiligen Leitungsgremien die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, 
daß ihre Programme und Aktivitäten die Agenda 21 stlIrker 
berücksichtigen, insbesondere soweit es darum geht, auf die 
BediIrfnisse der Entwicklungsliinder einzugehen; 

14. schlilifJt sich der Empfehlung der Kommission fIIr 
hestandfllhige Entwicklung an, wonach eine Matrix von 
gn\ndsatzpolitischen Alternativen und Finanzinstrumenten und 
-mecbaoismeo ausgesrheitet werden soll, die es erleichtern 
würde, fIIr jedes der sektoraIen MsBnabmeobllndel, die zur 
Zeit geprüft werden, optimale F'manzstrategien auszuarbeiten; 

15. ersucht den Geaeralsekretllr, die Mitwirkung des 
Hochrangigen Beirats fIIr bestandflibige Entwicklung an der 
Arbeit der Kommission weiter zu fördern, indem die Mit
glieder des Beirats ermutigt werden, sich in ihrer Eigenschaft 

. als Sachverständige an den infonnelleo Sitzungen der Kom
mission und an ihren TrelJen außerbalb der kaIeodermllßigeo 
Tagungeo unutittelbarer zu beteiligen, und lnformationssit
zungen zu veranstalten, die allen interessierten Parteien 
offenstehen, und die Ergebnisse der Tagungen des Beirats 
herauszustellen mit dem Ziel, die Transparenz seiner Arbeit zu 
erhöhen und die Kommunikation und Interaktion zwischeo 
dem Beirat und der Kommission zu verbessern; 

" AlACZ37118 (feil D)/Add.1 und Kmr.I. Anbang I. 
u SIehe Umwe1tptOgIwmn der Vetelnten NationeD, Conventitm on 

BiD/ogkol DIvetsIty (ZeIIInun lIlr _ des ProgtWDülS lIlr UmweJtrecht 
und Umwo_onen). Juni 1992. 

16. unterstreicht die Notweodigkeit ausgewogener, trans
parenter und kohllreoter Mecltanisml!ll partizipatorischer Art 
zwischen den Tagungen, die der Kommission und ihten Ad
hoc-Arheitsgruppen ihre Arbeit erleichtern, und dankt fIIr die 
verschiedenen Initiativen, die Regierungeo und internationale 
Organisationeo zwischen den Tagungen wgtiffen haben; 

17. unterstreichttu4lerdemdieNotweodigkeitwirksamer 
Ansch\lIBmaBnahmeo an die von der Kommission auf ihrer 
zweiten Tagung gefaßten BeschlUsse und stellt fest, daß sich 
die Mitglieder verpflichtet haben, die zwischen den Tagungen 
wgJiffetulll Initiativeo weiterzuverfolgen und so zur .nn1jIMeo
den Üherprflfung der Agenda 21 im 1ahr 1997 beizutragen; 

18. nimmt Kenntnis von der unverzichtbaren Funktion, 
welche große ZnsammeoschW_ bei der Umsetzung der 
Ageoda 21 wahrnehmen, und ermutigt diese, zur Arbeit der 
Kommission fIIr bestandfiIhige Entwicklung beizutrngeo; 

19. nimmt UlflJerdem Kenntnis von der Tlltigkeit des 
Interinstitotionelleo Ausschusses fIIr bestandfllbige Entwick
lung und der Leiter seiner Fachbereiche und bittet den Ge
neralsekretllr, der Kommission die Berichte des Ausschnsses 
zur Verfügung zu stellen; 

20. ersucht den Geaeralsekretär, diese Resolution allen 
Mitgliedern der imemationaIeo Gemeinschaft, den zullfllndigen 
zwischeostsatIi Organisationen, Einrichtungen, Program
meo und Organen innerhalb und auBerhalb des Systems der 
Vereinten Nationeo sowie den in Betracht kommeoden 
nichtstaatlicheo Organisationeo zur Keontols zu bringen. 

92. Plenors/Wmg 
19. Dezember 1994 

49/112. UntendUlZilugdesWeltweitenPrugrammsfUrUm
welterzlclnmg und Beobachtungen zuguusten der 
Umwelt (GLOBE) 

Die Generalversammlung, 

In der tJberzeugung, daß die anhaltende Verschlechterung 
der g1obaleo Umwelt auf aIleo Ebenen als Folge der Aus
wirkungen der stIIndIg zunehmeodl!ll menschlicheo Aktivitllt 
nach wie vor ein ernstes An\iegen ist, das weitere Aufmerk
samkeit erfordert, insbesondere auch eine stlIrkere Sensibilisi&
rung der Öffentlicbkelt und nachhaltigere MaBnabmeo, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/190 vom 22. Dezem
ber 1992, in der sie sich den Brgebnissea der Konferenz der 
Vereinten Nationeo über Umwelt und Entwicklung, nameot
lieh der Agenda 21', aageschlossen bat, 

Kenntnis nehmend insbesondere von KapitellS der Ageo
da 21 mit dem TItel "Kinder und 1ugendliche und bestand
fähige EntwickIung", Kapitel 36 mit dem '11Iel "Förderung der 
Schulbildung, des öffentlichen Bewußtseins und der berufIi
cheo Aus- und Fortbildung" sllwie Kapitel 40 mit dem '11Ie1 
"Informationeo fIIr die Entscheidungsfindung", in deneo zu 
größeren Anstrengungen aufgerufen wird, um die Einbezio. 
hung der 1ugeodlicheo zu gewähr1eisten, eine öffeotliche 
Bewußtseinsbildung zu fördern und im lntmesse einer bestand
flIbigen Entwicklung die Sammlung und den Austausch von 
Umweltdaten zu verb essern. 
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feststellend, daß das RahmenUbereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimalin<ierunp67 und das 'Übereinkommen
Uber die biologische Vielfalt"" vor kurzem in Kraft geIIeten
sind, daß das Seerecbtsilbereinkommen der Vereinten Natio
nen"" in Kraft getreten ist und die Verhandlungen iIber das 
Übereinlmmmen der Vereinten Natiouen zur BeklImpfung der 
Wllstenbildung in den von DOrre oder WOstenbildung schwer 
beliuffenen Ländern. insbesondere in Afrika<> kIIrzlich er
folgreich abgeschlossen wurden und daß die wirksame 
Umsetzung dieser ÖbereinkUnfte eine weitaus umfassendere 
und wirksamere Sammlung einschlägiger Umweltdaten und 
einen entsprechenden AusJausch dieser Daten erfordert, 

unter Hinweis auf ihre Resolutiou 48/192 vom 21. De
zember 1993 Uber die Stärkung der internationalen Zu
sammenarbeit bei der Überwachung weltweiter Umweltpro
bleme. 

in der tJbe1?eugung. daß es gilt, die Jugendlieben in der 
ganzen Welt fllr die Erhaltung und den Schutz der globalen 
Umwelt unter allen Aspekten und fllr die Verwirklichung einer 
bestandflIblgen Entwicklung zu begeistern und sie zur Mit
wirkung an diesen BemUhungen zu ermutigen und dabei zu 
un~ 

1. begrqpt das von der Regierung der Vereinigten Staa
ten von Amerikn am 22. April 1994 eingeleitete weltweite 
Progrnmm fllr Umwelterziehung und Beobachlimgen zugun
sten der Umwelt (GLOBE). dessen Ziel darin besteht, die 
gesamte Öffentlichkeit in der ganzen Welt stärker fllr Um
weltbelange zu senstbilisieren, die wissenschaft1iche Kenntnis 
von der Erde zu verbessern und allen SchUlern und Studenten 
dabei bebilflich zu sein, in Naturwissenschaften und Ma
thematik den höchsten WIssensstand zu erreichen; 

2. begrf4llt außerdem die von zahlreichen Regierungen 
bekundete Bereitschaft, sich an der GestaIIiIßg und Durch
ftlhrung der GLOBE-Initiative zu beteiligen; 

3. ermutigt die Regierungen, Organe, Organisationen und 
Progrnmme des Systems der Vereinten Nationen, so auch die 
Organisation der Vereinten Natiouen fllr Erziehung. WISSeI1-
schaft und Kultur. und andere zwischenstaat1iche und nicht
staatliche Organisatiouen. sich an der Ausarbeitung und 
Durchftlhrung der GLOBE-Initiative entsprechend zu be
teiligen, unter voller BerUcksichtigung der souverllnen Rechte 
und Interessen der Staaten und im Rahmen des jeweiligen 
Mandats der betreffenden Organe. Organisatiouen und Pro
gnnnme, so auch was die Verwirklichung einer bestandfäbigen 

. Entwicklung betrifft; 

4. ersucht den Generalsektetär. sicherzustellen, daß der 
GLOBE-Initiative bei den BemUhungen, die das System der 
Vereinten Natiouen unternimmt, um die Umsetzung der Agen
da 21 zu unterstUtzen. insbesondere den BemUhungen im 
Rahmen der Koordinierungsaufgaben des Interinstitutionellen 
Ausschusses fllr bestandflIbige Entwicklung des VerwaJ
hmg8"u sschusses fllr Koordinierung. entsprechend Rechnung 
getragen wird; 

.. 0JjIcIDl RecrmJs oftIuJ ThInl Unlted Nationa Coofe- on tIuJ Law of 
tIuJ Sea, Vol XVß <V"",,",",11t:Jmng der v ....... Na!lonen, Best.-Nr. 
8.84. V.3J.1loJnnnettt AICONF.fi2ll22. 

5. ersucht darum, daß der WJrtschafts- und SoziaIrat und 
seine NebenorgllDe, insbesondere die Kommissiou fllr besIaDd
flIhige Entwicklung. der GLOBE-Iuitiative im Koutext der 
bestandflihigen Entwicklung bei der tibmprofung und för
derung der Umsetzung der Agenda 21 voll Rechnung tragen; 

6. bittet die Regi.eningen, der Kommission fllr bestand
flIhige Entwicklung im Binklang mit der Resolutiou 47/191 der 
CleneraIvetsammlung vom 22. Dezember 1992 InfOJmatiODen 
iIber iIue Mltwirkung an dem GLOBE-Programm im Rahmen 
der Umsetzung der Agenda 21 zukommen ZU lasseD, lDs
besondere was die KapitellS. 36 und 40 der Agenda betriftl. 

92.P'lmltusitlung 
19. Dezember 1994 

4911l3. Verbreitung der GrqndsIitze der Rfo..ErJdllruag 
ilber Umwelt und Entwle1dung 

Die Generalversammlung, 

in der (Jbe1?eugung, daß in der Rio-ErkIli:nmg iIber Um
welt und Entwicklung=' die Grundprinzipien fllr die HetbeIffIh.. 
rung einer bestandfllhigen Entwicklung auf der ClrundIage 
einer nenen und gleichberechtigten weltweiten Partnerschaft 
enthalten sind, und in Bekrliftigung der Agenda 21'. 

sich der Talsache bew14ßt, daß die Vetbteibmg der in der 
Erkl/irung enthaltenen Gnmdsllf7e dazu beitragen wird, die 
Notwendigkeit eines ausgewogenen und ganzheit1ichen 
Herangehens an Fragen der Entwick\ung und der Umwelt 
verstärkt in das Bewußtsein der Öffent1ichkeit zu rIIcken, 

sich dessen bewqflt, daß die VeJbteitung der in der Er
k1lIrung enthaltenen Grundslltze den Anstoß zu VeJ'JJIlIbtten 
Anstrengungen auf nationaler und internationaler Ebene zur 
Förderung einer besttIDdflIhigen und umweltgerechten Ent
wicklung in a1\en Ländern geben kann, 

unter Berllcksichtlgung ihrer Resolutiou 47/191 vom 
22. Dezember 1992. insbesondere Ziffer 4 a), in der sie 
empfohlen hat, die Kommission fllr bestandfiihige Entwick
lung möge bei der Umsetzung der Agenda 21 die Binhezie.. 
hung der Gnmdslltze der Erk1lInmg ftIrdem, und unter Hinweis 
auf Kapitel I Ziffern 32 und 42 des Berichts der ICmnmjsslon 
fllr bestandfiIhige Entwicklung iIber ihre eJSte 'llIgung .... 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/190 vom 21. Dezem
ber 1993 und feststellend, daß die Minister und anderen 'Illl1-
nehmer der 'Il:effen auf hoher Ebene während der eJSten und 
zweiten Thgung der Kommissiou betont haben, daß es notwen
dig ist, die weite Verbreitung der (JnmdsJltze der llrk1lIrung auf 
a1\en Ebenen zu ftIrdem, um das Bewußtsein der Öffuntlic\tkeit 
fllr die bestandfllhige Entwick\ung zu schIIrfenll. 

1. fotrlert alle Regierungen lIIlCIuJriJcIdl at4. die weite 
Verbteitung der Rio-Erk1lInmg iIber Umwelt und Entwicklung 
auf allen Ebenen zu ft!rdem; 

2. ersucht den Genera1seIaetli. sicherzuste11an daß die 
zustllndigen Organe und Gremien des Systems der Vereinten 
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